
 
 

Deckbedingungen -  IS2009157651 - Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði deckt ab 

dem Islandpferdehof Blumencron – von Ende Mai bis Ende Juli in der Herde  

1. Angenommen werden nur reinrassige Islandstuten mit Originalpapieren.  

2. Die Stuten müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein u. aus einem seuchenfreien Bestand 

kommen. Alle Stuten müssen korrekt gegen Influenza geimpft sein, nachweisbar im Equidenpass 

eingetragen.  

Folgende Tupferproben müssen vorliegen:  

 Bakteriologische Tupferprobe für alle Stuten, die nicht innerhalb der vergangenen 21 Tage 
ein gesundes Fohlen komplikationslos und ohne Nachgeburtsverhalten zur Welt gebracht 
haben.  

 CEM-Tupferprobe: Für alle Stuten aus der Uterus-Cervix und der Klitoris. Bei Stuten, bei 
denen ein Tupfer aus der Cervix durch Trächtigkeit nicht möglich ist, reicht der CEM-Tupfer 
aus der Klitoris. 

Die Ergebnisse der Tupferproben sind per Laborbefund nachzuweisen. Die Stuten müssen 

angeweidet, unbeschlagen, zahm und halfterführig sein.  

3. Im Falle von Krankheiten und Verletzungen während der Decksaison, bei denen eine tierärztliche 

Behandlung notwendig ist, kann von der M. von Blumencron GbR nach dessen eigenem Ermessen zu 

Lasten und im Auftrag des Stutenbesitzers ein Tierarzt hinzugezogen werden. Eine Information des 

Stutenbesitzers erfolgt so schnell wie möglich.  

4. Die M. von Blumencron GbR übernimmt keine Haftung für Tod, Beschädigung, Entwendung oder 

Minderwert der Stute bzw. des evtl. dazugehörenden Fohlens bei Fuß, gleich welcher Ursache. Auch 

für Schäden, die durch die Zuführung zum Hengst oder durch den Deckakt selbst entstehen, ist der 

Hengsthalter nicht haftpflichtig. Jede weitere Haftung ist ausgeschlossen. Grobe Fahrlässig  und 

Vorsatz ausgenommen. Der Haftungsausschluss umfasst auch die Tätigkeit der Erfüllungsgehilfen. 

5. Für von seinem Pferd verursachte Schäden haftet ausschließlich der Stutenbesitzer. Er ist dafür 

verantwortlich, dass eine gültige und sämtliche Fälle der Tierhalterhaftung und sonstige Risiken 

abdeckende Haftpflichtversicherung für sein Pferd besteht. 

6. Die Bedeckung erfolgt auf der Weide. Der Rossetermin sollte nach Möglichkeit bekannt sein.  

7. Deckgebühren:  

a.  € 1.500 für FIZO-Elitestuten mit einer Reiteigenschaftsnote von mind. 8,0 

b.  € 1.700 für alle anderen Stuten. 

Die Decktaxe beinhaltet   7 % Mehrwertsteuer. Weidegeld € 6 inkl. Mwst. pro Tag. Evtl. notwendige 

Ekzembehandlung wird nach Arbeitsaufwand abgerechnet.   

Vor Abholung der Stute wird im Auftrag und zu Lasten des Stutenbesitzers eine 

Ultraschalluntersuchung auf Trächtigkeit durchgeführt. Wird hierbei eine Nichtträchtigkeit 

festgestellt, wird nur die Anmeldegebühr von € 350.- inll. 7% Mehrwertsteuer berechnet. 



 
 
Die Anmeldegebühr von € 350.-  inkl.  ist bei Anmeldung der Stute auf das Konto der M. von 

Blumencron GbR zu überweisen, DE74 120 30 000 10 20 55 1709 - oder in bar bei Anlieferung zu 

zahlen. Vor Abholung der tragenden Stute ist der Restbetrag zu überweisen oder in bar zur Abholung 

mitzubringen.  

Bis zum 40sten Tag der Trächtigkeit kann der Stutenbesitzer zu Hause eine weitere 

Ultraschalluntersuchung durchführen und die gezahlte Decktaxe abzüglich der Bearbeitungsgebühr 

bei Nicht-Trächtigkeit zurückerhalten.  

9. Die Anmeldung der Stute erfolgt mit beigefügtem Formular.  

10. Der Deckschein wird erst nach Zahlung sämtlicher Gebühren ausgehändigt. 

11. Gerichtsstand Schulendorf.  

M. von Blumencron GbR, Neue Mühle 4, 21516 Schulendorf  

 

Stutenanmeldung 

Hiermit melde ich zur Bedeckung durch Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði  nachfolgende Stute an: 

Name der Stute:           

Lebensnummer:           

Farbe:       geboren am:       

Abstammung Vater:           

Ich bringe die Stute am:          

(  ) mit Fohlen  (  ) vor dem Abfohlen  (  ) ohne Fohlen 

Besitzer der Stute:           

Straße:       Wohnort:      

Telefon:      E-Mail:       
      (auch für Notfälle!) 
 

(  ) Fotokopie des Abstammungsnachweises liegt bei. 

Das Ergebnis der Tupferprobe wird bei Anlieferung der Stute mitgebracht. 

Die Deckbedingungen erkenne ich hiermit an.  

Die Anmeldegebühr von € 350.- O liegt bei O habe ich überwiesen  

 

        

Datum, Unterschrift Stutenbesitzer   


